
 

  

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Amt für Landwirtschaft und Natur 

Abteilung Naturförderung (ANF) 

 

 

Schwand 17 

3110 Münsingen 

+41 31 636 14 50 

info.anf@be.ch 

www.be.ch/natur 

 

                                                                                      Bild: Portner Samuel 

 22. Dezember 2023 

 

Verlängerung der Landschaftsqualitätsprojekte (LQ) bis Ende 2026  
 
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat die Verlängerung der Übergangsfrist für LQ-Projekte um ein Jahr bis zum 

31.12.2026 beschlossen. Dies hat zur Konsequenz, dass die laufenden einzelbetrieblichen Vereinbarungen LQB um 

ein Jahr verlängert werden. Aufgrund dieser Anpassung können die am Projekt teilnehmenden Betriebe per 

01.01.2024 aus dem Gesamtprogramm LQ aussteigen, ohne dass Rückzahlungen fällig werden. Dazu muss das 

Gesuch „Anpassung Massnahmen LQB“ bis spätestens 27.02.2024 bei der Abteilung Naturförderung eingereicht 

werden. 

 

Weiteres zur Umsetzung Landschaftsqualitätsbeiträge ab 2023 (Gantrisch und Chasseral ab 2022) 
 

• Die Massnahmenanforderungen bleiben im Kanton Bern bis Ende 2026 unverändert. 

• In der Verlängerungsphase vom 1.1.23 bis 31.12.2026 (Gantrisch und Chasseral ab 1.1.22) können LQ Bei-

träge für 20 Neu- / Ersatzpflanzungen von Hochstammfeldobstbäumen respektive einheimischer Laubbäume 

als Einzelbäume pro Bewirtschafterin oder Bewirtschafter beantragt werden. Wie bis anhin mit einer Ge-

suchs-Pflicht ab 6 Bäumen pro Betrieb und Jahr. 

 

      in Kürze 

 Aufgrund der Änderung besteht die Möglichkeit, während der Stichtagserhebung vom 2.-27.2.2024 ohne 

Rückforderung mittels Gesuch aus dem gesamten LQ-Programm auszusteigen (nicht aus den ein-

zelnen Massnahmen). 

 Neue Vertragsdauer: 01.01.2023 - 31.12.2026 (4 Jahre)  

 Neue Vertragsdauer Gantrisch und Chasseral: 01.01.2022 - 31.12.2026 (5 Jahre) 

 

 

 

Details zum Gesuch Anpassung Massnahmen Landschaftsqualität 

 

• Zu finden im GELAN unter Dokumente und Hinweise LQB oder auf Biodiversität und Landschaftsqualität 

(be.ch) 

• Für die Abmeldung vom gesamten LQ-Programm bitte entsprechendes Feld ankreuzen. 

• Einzureichen bis am 27.02.2024 

• Per Post oder E-Mail (Kontakt siehe Gesuch). 

• Hinweis: Abmeldung und Reduktion von einzelnen Massnahmen können Rückforderungen auslösen.  

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet.html

